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Gefahrstoffe beim Bauen im 
Bestand

Eine Herausforderung für den 
Arbeitsschutz 

Dr. Thorsten Reinecke, 05.03.2025

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Rechtliche Grundlagen, Veranlasserpflichten

Regelungen zu krebserzeugenden Gefahrstoffen

Neue Asbestregelungen

Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand  

Anforderungen zum Schutz der Beschäftigten
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Rechtliche Grundlagen, 
Veranlasserpflichten

405.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Aufbau des Gefahrstoffrechts
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05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Bauen im Bestand: relevante TRGS

 TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“

 TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt“

 TRGS 402 „Inhalative Exposition“

 TRGS 410 „Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber 
krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen“

 TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“

 TRGS 519 „Asbest: ASI-Arbeiten“

 TRGS 521 „ASI-Arbeiten mit alter Mineralwolle“

Seite 5

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Bauen im Bestand: relevante TRGS

 TRGS 524 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten 
Bereichen“

 TRGS 551 „Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material“

 TRGS 553 „Holzstaub“

 TRGS 555 „Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten“

 TRGS 559 „Quarzhaltiger Staub“

 TRGS 560 „Luftrückführung bei Tätigkeiten mit KMR-Stoffen“

 TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“

 TRGS 903 „Biologische Grenzwerte“

Seite 6
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05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Arbeitgeberpflichten gemäß GefStoffV
 Informationsermittlung

 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen

 Gefahrstoffverzeichnis

 Substitution (Ersatzstoffe, Ersatzverfahren)

 Schutzmaßnahmen

 Betriebsanweisung

 Unterweisung

 Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV)

Seite 7

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Abgestuftes Maßnahmenkonzept der 
Gefahrstoffverordnung
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Die neue Gefahrstoffverordnung 2024:
Wichtige Änderungen   

 Mitwirkungs- und Informationspflichten für 
Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen und 
technischen Anlagen

 Vollständige Verankerung des risikobezogenen 
Maßnahmenkonzepts für Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen

 Neufassung der Regelungen zu Asbest 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 9

Quelle: BMAS

05.03.2025 9

Asbestverbot

10

Nationales 
Asbestverbot

31.10.1993

Alle Gebäude, 
deren Baubeginn 

vor dem 
31.10.1993

erfolgte, 
können Asbest 

enthalten

Alle Gebäude, 
deren Baubeginn 

nach dem 
31.10.1993 

erfolgte, 
gelten als 
asbestfrei

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU
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ASI-Arbeiten: Beteiligung des Auftraggebers 
(§ 15 Abs. 5 GefStoffV), alte GefStoffV

• Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten muss der Arbeitgeber für 
die Gefährdungsbeurteilung Informationen, insbesondere vom 
Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend 
der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, 
insbesondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind.

• Weiter reichende Informations-, Schutz- und Überwachungspflichten, 
die sich für den Arbeitgeber oder Bauherrn nach anderen 
Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

11Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Novelle der Gefahrstoffverordnung

 Intensive Diskussion zum Thema „Veranlasserpflichten“
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Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

BAuA-Webseite: GefStoffV mit 
sichtbaren Änderungen

13

https://www.baua.de/DE/Themen/Chemikalien-Biostoffe/Gefahrstoffe/Taetigkeiten-mit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung

05.03.2025 13

§ 5 a Besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten für 
Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen 

• (1) Derjenige, der Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen 
veranlasst (Veranlasser), hat vor Beginn der Tätigkeiten dem 
ausführenden Unternehmen alle ihm vorliegenden Informationen zur 
Bau- oder Nutzungsgeschichte über vorhandene oder vermutete 
Gefahrstoffe schriftlich oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. 
Der Veranlasser hat sich zur Informationsbeschaffung in zumutbarem 
Aufwand der ihm zugänglichen Unterlagen zu bedienen. Gefahrstoffe 
im Sinne von Satz 1 sind solche, die durch die Tätigkeiten freigesetzt 
werden und zu einer besonderen Gesundheitsgefährdung führen 
können. 

14Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025

Gilt auch für private Haushalte
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§ 5 a Besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten für 
Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen 

• (2) Damit festgestellt werden kann, ob Asbest vorliegt, hat der 
Veranlasser vor Beginn der Tätigkeiten an Objekten mit Baujahr
zwischen 1993 und 1996 das Datum des Baubeginns des Objekts 
oder das Baujahr des Objekts, sofern das genaue Datum des 
Baubeginns nicht bekannt ist, an das ausführende Unternehmen 
schriftlich oder elektronisch zu übermitteln. Bei Objekten mit Baujahr
vor 1993 oder nach 1996 reicht die Angabe des Baujahrs aus. 

15Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025

Ordnungswidrigkeit, wenn die Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise 

oder nicht rechtzeitig übermittelt wird

Gilt auch für private Haushalte

§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

• (2a) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die 
ihm gemäß § 5a Absatz 1 durch den Veranlasser zur Verfügung 
gestellten Informationen dahingehend zu prüfen, ob Gefahrstoffe bei 
den Tätigkeiten an den baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt 
werden und zu einer Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten führen 
können.

16Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025
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§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

• (2b) Reichen die dem Arbeitgeber gemäß § 5a Absatz 1 vom 
Veranlasser zur Verfügung gestellten Informationen für die 
Gefährdungsbeurteilung nicht aus, so hat der Arbeitgeber im Rahmen 
einer besonderen Leistung zu prüfen, ob Gefahrstoffe bei den 
Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt werden 
und zu einer Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten führen können.

• Erfordert die Durchführung dieser Prüfung Kenntnisse, über die der 
Arbeitgeber nicht verfügt, hat er sich dabei externen Sachverstands zu 
bedienen. Dies gilt insbesondere dann, wenn für eine sachgerechte 
Prüfung eine technische Erkundung erforderlich wird

17Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025

§ 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

• (2c) Ist für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und die daraus 
resultierende Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen eine 
technische Erkundung erforderlich, um festzustellen, ob Gefahrstoffe 
bei den Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen freigesetzt 
werden und eine Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten darstellen 
können, ist diese eine Voraussetzung für die Durchführung der 
Tätigkeiten.

18Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025
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Regelungen zu 
krebserzeugenden 
Gefahrstoffen 

Krebserzeugende Gefahrstoffe 
in der Bauwirtschaft 
 Asbest

 Benzol

 2-Butanonoxim

 Benzo[a]pyren (PAK)

 Chrom(VI)-Verbindungen

 Dieselruß

 Formaldehyd

 Hartholzstaub

 KMF

 Nickeloxide

 Pentachlorphenol

 Quarzstaub

05.03.2025 Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 20

Abb.: BG BAU
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Beruflich verursachte Krebserkrankungen
(BG BAU, 2020)

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 22

Tod infolge einer Berufskrankheit 
(BG BAU, 2023)

21

22



12

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

 Einstufung als krebserzeugend in  

 Anhang VI der CLP-Verordnung

oder

 TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder 
oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe“

oder

 TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder 
Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV“

Was sind krebserzeugende Gefahrstoffe 
gemäß GefStoffV?

23

24

Krebserzeugende Tätigkeiten (TRGS 906)

Tätigkeiten oder Verfahren, bei denen Beschäftigte 

 Hartholzstäuben ausgesetzt sind

 in Bereichen Arbeiten, in denen 
Dieselmotoremissionen freigesetzt werden

 alveolengängigen Quarzstäuben ausgesetzt sind

 krebserzeugenden PAK ausgesetzt sind, die in 
Pyrolyseprodukten aus organischem Material (z.B. 
Steinkohlenteer) vorhanden sein können. Es ist 
zulässig als Bezugssubstanz Benzo[a]pyren zu 
wählen  

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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24
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Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Krebserzeugende Stoffe Kat. 1A oder 1B

05.03.2025

Krebserzeugende Stoffe mit AGW
= Stoffe mit Schwellenwert

Schematische Darstellung unterschiedlicher Wirkmechanismen
Quelle: IFA 

Ein Schwellenwert ist die Dosis (bzw. eine Exposition), unterhalb 
derer auch bei langfristiger Einwirkung auf den Organismus kein 
oder nur ein unbedeutender gesundheitlicher Effekt auftritt.

25

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

 AGW-Wert =  Arbeitsplatzgrenzwert   
Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der akute oder 
chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im allgemeinen 
nicht zu erwarten sind.   

In der Regel Schichtmittelwerte
bei täglich achtstündiger Exposition
und einer durchschnittlichen Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden !

Seite 2605.03.2025 26
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Beispiele für krebserzeugende 
Gefahrstoffe mit AGW 

 Dieselmotoremissionen (Dieselrußpartikel, als EC elementarer 
Kohlenstoff)

 0,05 mg/m3 A

 Formaldehyd

 0,37 mg/m3 ÜF 2(I)

 Hartholzstaub

 2 mg/m3 E

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 2705.03.2025

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Exposition-Risko-Beziehung (ERB) für krebserzeugende 
Stoffe ohne Schwellenwerte 

Die Risiken beziehen sich auf eine Arbeitslebenszeit von 40 Jahren bei einer 
kontinuierlichen arbeitstäglichen Exposition

Seite 2805.03.2025

27
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Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Krebserzeugende Gefahrstoffe 
Risikokonzept der TRGS 910

05.03.2025 29

Beispiele für veröffentlichte ERB (TRGS 910) 

Toleranzkonz.Akzeptanzkonz.Stoff 

100.000 F/m310.000 F/m3Aluminiumsilikatfasern 

100.000 F/m310.000 F/m3Asbest

0,7 µg/m30,07 µg/m3Benzo[a]pyren

1,9 mg/m30,2 mg/m3Benzol

60 mg/m333 mg/m3Trichlorethen

Seite 30Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

29
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05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. (1)
 Herstellung oder Verwendung in einem geschlossenen System

 Ist dies technisch nicht möglich, ist die Exposition nach dem 
Stand der Technik zu minimieren.

Stand
der Technik

allgemein anerkannte
Regeln der Technik

Stand
der

Wissenschaft
und Technik

+ +

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

31

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. (2)

(1) Arbeitgeber … hat die Arbeitsplatzkonzentration zu ermitteln

(2) Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen (    < Grenzwert)

(3) Zugangsbeschränkungen

(4) Fachkundige oder entsprechend tätigkeitsbezogenen (   < Grenzwert)
unterwiesene Beschäftigte

(5) Abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich zurückführen (   = TRGS 560) 

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

32

31

32
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05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. (3)
 Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) oder Akzeptanzkonzentration nicht

eingehalten:

 Expositionsdauer der Beschäftigten so weit wie möglich verkürzen
 Atemschutz zur Verfügung stellen
 Beteiligung von Beschäftigten oder deren Vertreter

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

33

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. 4
 Festlegung bei welchen Tätigkeiten die Beschäftigten persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) tragen müssen. Insbesondere wenn:

 Überschreitung des AGW oder Tätigkeiten im Bereich hoher Risiken

 bei wesentlich erhöhter Exposition bei Gefahrstoffen ohne
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) oder Toleranzkonzentration (TK)

 Bei Expositionsspitzen im Bereich mittleren Risikos

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

34

33

34
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05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. 5
 Ist trotz Ausschöpfung der technischen Schutzmaßnahmen bei 

CM-Gefahrstoffen der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht
eingehalten oder bei Tätigkeiten im Bereich mittleren Risikos:

 Unverzügliche Erstellung eines Maßnahmenplans (Dokumentation)

Ziel: AGW eingehalt oder Bereich niedrigen Risikos erreichen
1. Vorgesehene Maßnahmen (TOP)
2. Angestrebte Verminderung der Exposition
3. Geplanter Zeitrahmen

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

35

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

§ 10 GefStoffV

§ 10 Abs. 6
 Kann trotz Umsetzung des Maßnahmenplans der Arbeitsplatzgrenz-

wert (AGW) nicht eingehalten werden oder werden Tätigkeiten mit 
CM-Gefahrstoffen im Bereich hohen Risikos ausgeübt:

 Tätigkeiten nur nach den Maßnahmen einer TRGS (!?!)

§ 10a Abs. 5

 Mitteilung an die Behörde (Frist 2 Monate, ermittelte Exposition)

 Maßnahmenplan ist der Mitteilung beizufügen

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B

36

35
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Neue Asbestregelungen

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Änderung der Gefahrstoffverordnung
Neue Regelungen zu Asbest seit 05.12.2024

38

 Mitwirkungs- und Informationspflichten für 
den Veranlasser von Tätigkeiten

 Ausnahmen im Rahmen von Abbruch, Sanierung und 
Instandhaltung 

 risikobezogene Regelungen zu Schutzmaßnahmen

37

38
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Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Anforderungen bei Tätigkeiten
mit Asbest bei funktionaler Instandhaltung

05.03.2025

 Gefährdungsbeurteilung (Zulässigkeit) 
 Maßnahmenplan / Arbeitsplan
 Anzeige der Tätigkeiten bei der Behörde und BG

- Unternehmensbezogene Anzeige
- Ortbezogene Anzeige

 Sachkunde für aufsichtsführende Person (Zertifikat) 
 Technische Ausstattung für Tätigkeiten mit Asbest
 Beschäftigten mit Grundkenntnissen zu Asbest (Zertifikat)
 Vorsorgenuntersuchung veranlassen
 Aufnahme in das Expositionsverzeichnis (ZED)

39

3. Instandhaltungsarbeiten

• Wartung und Inspektion 

• Tätigkeiten zur funktionalen
Instandhaltung baulicher Anlagen 
im Rahmen der laufenden Nutzung 
– möglich sind auch Anpassungen 
an den Stand der Technik© photo 5000 - stock.adobe.com 

05.03.2025

Gefahrstoffverordnung
§ 11 (2) Ausnahmen von den Tätigkeitsbeschränkungen

Jetzt zulässig: Handwerksnahe Tätigkeiten beim Bauen im Bestand

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 40

39

40



21

Grundsatz

Arbeiten an asbesthaltigen Produkten sind 
verboten!

Ausnahme

Abbruch-, Sanierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten

(ASI-Arbeiten)

Gefahrstoffverordnung

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 41

Aber …

• bei Sanierung und Instandhaltung kein Einsatz von 
Arbeitsverfahren, die zu einem Abtrag der Oberfläche von 
Asbestprodukten führen, 
z.B. Abschleifen, Druckreinigen, Abbürsten und Bohren.

• … außer es handelt sich um emissionsarme Verfahren, die 
behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV-Information 201-012) anerkannt sind. 

Alte Gefahrstoffverordnung

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 42

41
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• Einschlagen und Ziehen von Nägeln / Bohren 

• Ablösen von Tapeten / Glätten der Oberfläche

• Abtrag Putze, Spachtelmassen

• Entfernen Fliesen / Fliesenkleber

• Demontage Gipskartonplatten / Spanplatten

• Setzen von Unterputzdosen, Verlegen von Leitungen 
unter Putz 

• Wand- und Deckendurchführungen und -durchbrüche

Tätigkeiten beim Bauen im Bestand

Diese Tätigkeiten waren von den Ausnahmen 
vom Asbestverbot nicht bzw. nur teilweise erfasst

16.03.202505.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 43

§ 11 (2) Ausnahmen von den 
Tätigkeitsbeschränkungen (= zulässige Tätigkeiten)

1. Abbrucharbeiten

• vollständiges Entfernen asbesthaltiger Bauteile oder 
Materialien aus baulichen oder technischen Anlagen –
auch Teilflächen oder Teilbereichen möglich

2. Sanierungsarbeiten

• Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdungen der Nutzer  
durch asbesthaltige Stäube mittels räumlicher Trennung, sofern 
ein vollständiges Entfernen aus technischen Gründen nicht 
möglich ist

• Sofortmaßnahmen zur vorläufigen Sicherung beschädigter 
asbesthaltiger Teile – Entfernen ist unverzüglich einzuleiten

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 44
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3. Instandhaltungsarbeiten

• Wartung und Inspektion asbesthaltiger Bauteile und Materialien in oder an 
baulichen oder technischen Anlagen… 

• Tätigkeiten zur funktionalen
Instandhaltung baulicher Anlagen im Rahmen der laufenden Nutzung –
möglich sind auch Anpassungen an den Stand der Bautechnik, dies 
umfasst auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung

05.03.2025

§ 11 (2) Ausnahmen von den 
Tätigkeitsbeschränkungen (= zulässige Tätigkeiten)

Handwerkliche Tätigkeiten beim Bauen im Bestand

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 45

§ 11 (5) Voraussetzungen für Instandhaltung

• keine Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos (<100.000 Fasern/m³)

• das Ende der Nutzungsdauer ist nicht erreicht –
asbesthaltiges Material erfüllt noch seine 
ursprüngliche Funktion

• asbesthaltige Materialien werden nicht so kaschiert, dass ein 
späteres Erkennen verhindert oder erheblich erschwert wird 

• späteres vollständiges Entfernen des asbesthaltigen Erzeugnisses 
wird nicht erheblich erschwert

05.03.2025

Bisher: Instandhaltung mit Oberflächenabtrag ausschließlich 
mit emissionsarmen Verfahren (<10.000 Fasern/m³)

keine 
Instandsetzung

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 46
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§ 11 (2) Ausnahmen von den 
Tätigkeitsbeschränkungen (= zulässige Tätigkeiten)

4. Tätigkeiten, die im Rahmen von Abbruch-, Sanierungs- oder 
Instandhaltungsarbeiten als vorbereitende, begleitende oder 
abschließende Tätigkeiten erforderlich sind oder

5. Tätigkeiten zu Forschungs-, Entwicklungs-, Analyse-, Mess-
und Prüfzwecken.

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 47

05.03.2025

§ 11 (3) Ausnahmen gelten nicht für … 
(= unzulässige Tätigkeiten)

• feste Überdeckung oder Überbauung oder Aufständerung an 
Asbestzementdächern, Asbestzement-Wand- und 
Deckenverkleidungen, asbesthaltigen Bodenbelägen

• Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten an nicht vollflächig 
beschichteten Asbestzementdächern und Außenwandverkleidungen 
aus Asbestzement

Keine Einzelfallausnahme nach § 19 (1) möglich

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 48

47

48
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05.03.2025

§ 11 (7) Private Haushalte

• Die Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen (§11 Abs. 1 bis 
5) gelten auch für private Haushalte. 

• Führen private Haushalte zulässige Tätigkeiten durch, sind sie 
verpflichtet, die Entstehung, Freisetzung und Ausbreitung von 
Asbestfasern und von potenziell asbestfaserhaltigem Staub so 
weit wie möglich zu verhindern und im Übrigen zu minimieren. 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 49

Vorbereitung von Tätigkeiten im Baubestand

• „Leitlinie für die Asbesterkundung zur 
Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren 
Gebäuden“

• schrittweise, anlassbezogene
Erkundung

• VDI 6202 Blatt 3 
„Schadstoffbelastete bauliche und 
technische Anlagen: Asbest – Erkundung 
und Bewertung“

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 50

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung

49

50
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05.03.2025

Baujahr /Baubeginn

Baubeginn 
vor 31.10.1993

Baubeginn 
nach 31.10.993

Verdacht auf Asbest

kein Asbest
 staubarmes Arbeiten

Asbestspezifische 
Schutzmaßnahmen

Weitere Informationen des 
Auftraggebers zur Baugeschichte oder 

Technische Erkundungsergebnisse

Verzicht auf weitere 
Erkundung / Probenahme

Prüfung auf Asbest im Rahmen 
einer besonderen Leistung

(technische Erkundung)

nein

jaAsbestverdacht sicher 
ausgeschlossen?

Worst Case –
Betrachtung

positiver 
Nachweis 

N
a

ch
w

ei
s 

A
sb

e
st

fr
ei

 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Erkundungsstrategie – Technische 
Erkundung

VDI 6202 Blatt 3 – Schadstoffbelastete bauliche und technische 
Anlagen: Asbest - Erkundung und Bewertung

• Standarduntersuchungsumfang abhängig von 

• Produkt / Material 
• linienförmigem / flächigem Vorkommen

Beispiel:

Spachtelmasse (flächig) - 250 - 1000 m² - 14 Probenahmestelle - 96 % 
Aussagesicherheit „Asbest nicht nachgewiesen“

5216.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Erkundungsstrategie

 Probenentnahme mit emissionsarmen Verfahren nach DGUV 
Information 201-012 

 BT 31 Ausstanzen asbesthaltiger Wand- und Decken-
bekleidungen in einen Kunststoffbeutel („Stanzverfahren“) 

 BT 32 Abstemmen (20 x 20 cm) asbesthaltiger Wand- und 
Deckenbekleidungen in einen Kunststoffbeutel 
(„Stemmverfahren“)

 Probeentnahmestelle sichern (z.B. abkleben, überspachteln)

 Analytik bei Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern:

 Analyse nach VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

 Mischprobenbildung möglich

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 53

Abb.: BG BAU

§ 11a Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest

• vorrangige Anwendung von Arbeitsverfahren, 
durch die eine Freisetzung von Asbestfasern 
verhindert oder minimiert wird

• risikobezogenen Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen, Zulassung und Anzeige

• aufgaben- und risikobezogene 
Qualifikationsanforderungen 

Exposition

10.000 F/m³
Niedriges 

Risiko

Hohes Risiko

Mittleres Risiko
100.000 F/m³

Für Tätigkeiten mit einer Exposition unterhalb 
1.000 Fasern/m³ gelten keine asbestspezifischen Anforderungen.

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 54
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55

Emissionsarme Verfahren

Geprüfte emissionsarme Verfahren
…alles im grünen Bereich 

Es gilt: Bei konsequenter
Einhaltung
der Verfahrens-
beschreibung

sind geprüfte Arbeitsverfahren an asbesthaltigen Materialien
mit genauer Verfahrensbeschreibung betreffend

• Anwendungsbereich

• Maschinen und Werkzeuge

• Arbeitsablauf

niedriges Risiko – durch die Tätigkeiten 
werden weniger als 10.000 Fasern pro Kubikmeter 

freigesetzt

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU

Emissionsarme Arbeitsverfahren

• Sachkundige aufsichtführende Person 
(Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 4C)

• unternehmensbezogene Anzeige der Arbeiten

• Betriebsanweisung und Unterweisung 

• Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen 

• Sammeln asbesthaltiger Abfälle in geeigneten Behältern

• Ess-, Trink- und Rauchverbot am Arbeitsplatz

• Einwegschutzanzüge Kategorie III Typ 5/6

• ggf. Halbmaske P2 bei Expositionsspitzen 

05.03.2025 Seite 56Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Anforderungen an Tätigkeiten mit Asbest

risikobezogene Anforderungen an 
Schutzmaßnahmen

Exposition

10.000 F/m³
Niedriges 

Risiko

Hohes Risiko

Mittleres Risiko
100.000 F/m³

05.03.2025

Auswahl der Schutzmaßnahmen orientiert sich 
bisher an der Bindungsform des asbesthaltigen 
Produktes (schwach gebunden, Asbestzement)
und an der Art der Tätigkeit (Abbruch, Sanierung, 
Instandhaltung)

keine Übergangsfrist bzgl. Einführung der risikobezogenen 
Schutzmaßnahmen            Überleitungshilfe TRGS 519 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 57

§ 11a (5) Qualifikationsanforderungen

• Gefährdungsbeurteilung, Festlegung der Schutzmaßnahmen 
und Unterweisung durch eine sachkundige Person -
verantwortliche Person

• Tätigkeiten sind von einer sachkundigen und weisungsbefugten 
Person beaufsichtigt werden - aufsichtführende Person

• die Tätigkeiten dürfen nur von Beschäftigten durchgeführt werden, 
die über Fachkunde verfügen 

05.03.2025

Ordnungswidrigkeit, wenn verantwortliche oder aufsichtführende 
Person keine Sachkunde nachweisen kann

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 58
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§ 11a (5) Qualifikationsanforderungen

05.03.2025

Übergangsfristen

• Sachkunde für verantwortliche Person und Fachkunde 
der Beschäftigten ist bis zum 5.12.2027 nachzuweisen

• Bei Tätigkeiten mit Asbest, die bisher ohne weisungsbefugte 
sachkundige (aufsichtführende) Person ausgeübt werden 
konnten (Tätigkeiten mit mineralischen Rohstoffen) –
Sachkundenachweis ab 5.12.2027 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 59

Grundkenntnisse Asbest

Anforderungen an die Qualifikation
der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Asbest 

Fachkunde =
Berufsausbildung / Berufserfahrung

+

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 60
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Die Grundkenntnisse können erworben werden

► im Rahmen der Berufsausbildung

► durch Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme

► durch eine innerbetriebliche Schulung 
(von sachkundiger Person durchzuführen) 

Grundkenntnisse Asbest

Seminar der BG BAU: 
Multiplikatoren-Schulung zur Vermittlung der Grundkenntnisse 

im Betrieb

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 61

• … dazu sind Kenntnisse erforderlich, um 

► asbesthaltige Produkte zu erkennen

► die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Asbest zu kennen

► die Voraussetzungen und die erforderlichen sicherheits-
technischen Ausstattungen für Tätigkeiten mit Asbest zu kennen

► zu wissen „Was tun bei Asbestverdacht?“

Die theoretischen Inhalte können auch durch 
E-Learning Module vermittelt werden

Grundkenntnisse Asbest

Inhalte der theoretischen Wissensvermittlung
5 Lehreinheiten

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 62
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• … und praktische Fähigkeiten 

► Umgang mit den eingesetzten Geräten - staubarme 
Bearbeitungssysteme, Industriestaubsauger, Entstauber,
Vorabscheider, Luftreiniger

► Anwendung der PSA (Atemschutz, Schutzanzüge) 

► Ausschleusen aus dem Arbeitsbereich 

► Reinigung des Arbeitsbereiches

Grundkenntnisse Asbest

Inhalte der praktischen Übungen 
5 Lehreinheiten

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 63

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 64

E-Learning Asbest

https://lernportal.bgbau.de/

05.03.2025

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU

63

64



33

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Asbest beim Bauen im Bestand
Unterstützungsangebote der BG BAU

65

https://w
w

w
.b

gba
u.de/the

m
en

/sicherheit-und
-gesundheit/asbest

Gefährdungsbeurteilung für 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
beim Bauen im Bestand 
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Grenzwerte
gefährliche 

Eigenschaften

physikalisch-
chemische
Wirkungen

Hersteller-
informationen

Art und Ausmaß
der Exposition

Arbeitsverfahren

Arbeits-
bedingungen

Ersatz-
möglichkeiten

Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen

Beurteilung aller
Gefährdungen 

durch
Gefahrstoffe

Sicherheits-
datenblatt

Seite 67

Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Grenzwerte
gefährliche 

Eigenschaften

physikalisch-
chemische
Wirkungen

Hersteller-
informationen

Art und Ausmaß
der Exposition

Arbeitsverfahren

Arbeits-
bedingungen

Ersatz-
möglichkeiten

Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen

Beurteilung aller
Gefährdungen 

durch
Gefahrstoffe

Sicherheits-
datenblatt

Seite 68

Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Aufnahme durch:

Einatmen
Gase, Dämpfe, Stäube, 

Aerosole

Verschlucken
Stäube, Flüssigkeiten,

Aerosole

Hautresorption
Stäube, Flüssigkeiten, 

Aerosole

Aufnahmewege von Gefahrstoffen

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 69

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 70

Gefährdungsbeurteilung nach 
GefStoffV

05.03.2025 70

Abb.: BG BAU
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 Viele organische Verbindungen, z.B.

 Kohlenwasserstoffe (Aliphaten, Aromaten, PAK)

 Chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. PCP, DDT, Lindan)

 Alkohole

 Wenige anorganische Verbindungen, z.B.

 Fluoride

 Cadmium

 Chromtrioxid

Hautresorptive Stoffe 

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Bildquelle : BG BAU

Seite 72

TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte, Hinweise 
auf hautresorptive Stoffe

H  hautresorptiv

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Anlässe für die Durchführung von 
Biomonitoring

Tätigkeiten, bei denen Hautkontakt mit 
hautresorptiven Stoffen besteht

Seite 7305.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Bildquelle : BG BAU

Anlässe für die Durchführung von 
Biomonitoring
Tätigkeiten, bei denen der orale Aufnahmeweg von 
Gefahrstoffen von Bedeutung sein kann

Seite 7405.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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 Biomonitoring ist die Untersuchung biologischen Materials der 
Beschäftigten zur Bestimmung von Gefahrstoffen, deren Metaboliten 
oder deren biochemischen Effektparameter. 

 Dabei ist es das Ziel, die innere Belastung und die 
Gesundheitsgefährdung von Beschäftigten zu erfassen (vor 
Erkrankung), die erhaltenen Analysewerte mit entsprechenden 
Werten zur Beurteilung zu vergleichen und geeignete Maßnahmen 
vorzuschlagen, um die Belastung und die Gesundheitsgefährdung zu 
reduzieren. 

 Die Erkenntnisse aus dem Biomonitoring können eine wichtige 
Informationsquelle zur Beurteilung der Wirksamkeit vorhandener 
Schutzmaßnahmen sein.

7505.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Biomonitoring

 Biologische Grenzwerte (BGW – TRGS 903) toxikologisch-
arbeitsmedizinisch abgeleitete Konzentration eines Stoffes, seines 
Metaboliten oder eines Beanspruchungsparameter im biologischen 
Material, bei dem im Allgemeinen die Gesundheit eines Beschäftigten 
nicht beeinträchtigt wird

 Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte (BAT-Werte) der DFG

 Äquivalenzwerte in biologischem Material zum Akzeptanz- und 
Toleranzrisiko (TRGS 910) 

 Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe (EKA) 
der DFG

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Biomonitoring: Werte zur Beurteilung  
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Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 77

 Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwert für 1-Hydroxypyren 
(MAK-Kommission)

 0,3 µg/g Kreatinin (Nichtraucher)

 0,9 µg/g Kreatinin (Raucher)

 Äquivalenzwerte zur ERB für BaP (MAK-Kommission)

PAK-Biomonitoring: Werte zur Beurteilung 

05.03.2025

Urin
3-Hydroxy-BaP (ng/g Kreatinin)

Luft
BaP (µg/m3)

0,70,07

3,50,7

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 78

Gefährdungsbeurteilung nach 
GefStoffV

05.03.2025 78
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 Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchführt, muss 
fachkundig sein und über die erforderlichen Einrichtungen 
verfügen. Wenn ein Arbeitgeber eine für Messungen von 
Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen akkreditierte Messstelle 
beauftragt, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, 
dass die von dieser Messstelle gewonnenen Erkenntnisse 
zutreffend sind. 

Ermittlung der inhalativen Exposition gemäß § 7 Abs. 10 
Gefahrstoffverordnung

Akkreditierte Messstellen für Gefahrstoffe 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 8005.03.2025

https://www.bua-verband.de/wp-content/uploads/2023/06/Liste-akkreditierte-Messstellen-fuer-Homepage-
BUA-Verband-Stand-Mai-2023.pdf
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§ 19 SGB VII „Befugnisse der Aufsichtspersonen“

(2) Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren …sind die Aufsichtspersonen 
insbesondere befugt 

5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen und 
insbesondere das Vorhandensein und die 
Konzentration gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 
zu ermitteln

Aufgaben der Präventionsdienste der UV-
Träger 

Seite 81Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025 81

Messsystem Gefährdungsermittlung der UV-Träger (MGU)

Seite 82

Quelle: DGUV

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Probenahmeköpfe

Luftsammelpumpen

Seite 83

Diskontinuierliche Messverfahren

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
Abb.: BG BAU

Probenahmesysteme für Messungen 
an der Person

Personengetragene 
Probenahmepumpe
(Personal Air Sampler)

FSP 10
Alveolengängige
Aerosolfraktion

Adsorptionsröhrchen
Gase, Dämpfe

GSP 10
Einatembare
Aerosolfraktion

84

Bildquelle : BG BAU

Seite 8405.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand
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Inhalative Exposition – Beurteilungsmaßstäbe 
(TRGS 402 – Nummer 5)

Verbindliche Beurteilungsmaßstäbe
(1) Arbeitsplatzgrenzwerte der TRGS 900

(2) Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen für krebserzeugende 
Gefahrstoffe

(3) Beurteilungsmaßstäbe aus stoffspezifischen TRGS (z.B. 
Quarzstaub, Mineralwolle) 

Alternative Beurteilungsmaßstäbe

(1) Grenzwertvorschläge der DFG „MAK-Kommission„

(2) Grenzwertvorschläge anderer Expertenkommissionen (z.B. 
ausländische Grenzwerte) 

(3) „Derived no-effect-levels“ (DNEL) nach der REACH-Verordnung

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 8505.03.2025

Inhalative Exposition – Beurteilungsmaßstäbe 
(TRGS 402 – Nummer 5)

Verbindliche Beurteilungsmaßstäbe
(1) Arbeitsplatzgrenzwerte der TRGS 900

(2) Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen für krebserzeugende 
Gefahrstoffe

(3) Beurteilungsmaßstäbe aus stoffspezifischen TRGS (z.B. 
Quarzstaub, Mineralwolle) 

Alternative Beurteilungsmaßstäbe

(1) Grenzwertvorschläge der DFG „MAK-Kommission„

(2) Grenzwertvorschläge anderer Expertenkommissionen (z.B. 
ausländische Grenzwerte) 

(3) „Derived no-effect-levels“ (DNEL) nach der REACH-Verordnung

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand Seite 8605.03.2025
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Arbeitsplatz-Luftgrenzwerte für mineralischen 
Staub 

 Arbeitsplatzgrenzwert für E-Staub

 10 mg/m3 (Überschreitungsfaktor 2)

 Arbeitsplatzgrenzwert für A-Staub

 1,25 mg/m3 (Überschreitungsfaktor 8)

 Beurteilungsmaßstab für alveolengängigen Quarzstaub

 0,05 mg/m3 (Überschreitungsfaktor 8)

Bei einer Exposition in Höhe des AGW für A-Staub wird der 
Beurteilungsmaßstab für Quarzstaub überschritten, wenn der Quarzgehalt 
im A-Staub > 4 % beträgt    

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 8705.03.2025

Berufskrankheiten durch alveolengängigen
Quarzstaub 

 Silikose (Quarzstaublungenerkrankung), 
BK-Nr. 4101

 Siliko-Tuberkulose, BK-Nr. 4102

 Lungenkrebs (bei nachgewiesener 
Silikose), BK-Nr. 4112 

 Chronische obstruktive Bronchitis 
(COPD), BK-Nr. 4117

8805.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Quelle: BG RCI
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A-Staub Quarzstaub
Pflaster trocken schneiden 19,2 mg/m³ 5,5 mg/m³

Trockenbau, schleifen 28,9 mg/m³ 0,2 mg/m³

Trocken Kehren 8,4 mg/m³ 0,4 mg/m³

Bohren in Beton 7,0 mg/m³ 2,2 mg/m³

Putz abschlagen 9,1 mg/m³ 0,4 mg/m³

Stemmen, Meißeln; Wand 9,3 mg/m³ 0,8 mg/m³

Seite 89Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Staub-Expositionen (95. Perzentile) bei 
Arbeiten ohne technische Schutzmaßnahmen

05.03.2025

Beurteilungsmaßstäbe der inhalativen 
Exposition 
 Asbest
 10.000 F/m3 (AK) / 100.000 F/m3 (TK) 

 Benzo[a]pyren
 70 ng/m3 (AK) / 700 ng/m3 (TK)

 4,4‘-DDT
 1 mg/m3 E (Schichtmittelwert, Österreich/Schweiz)

 Lindan
 0,1 mg/m3 E (MAK-Wert) 

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 9005.03.2025
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Beurteilungsmaßstäbe der inhalativen 
Exposition 
 PCP
 0,05 mg/m3 E (Schichtmittelwert, Schweiz) 

 PCB
 Σ PCB (28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180) x 5 = 0,003 mg/m3 E (AGW)

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 9105.03.2025

Bei den Arbeiten zu erwartende 
Erscheinungsform

 Krebserzeugende PAK (Benzo[a]pyren)
 partikelförmig 

 DDT, Lindan, PCP
 partikelförmig

 PCB
 partikelförmig, dampfförmig

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 9205.03.2025
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Anforderungen zum Schutz der 
Beschäftigten 

 Minimierung der Staubfreisetzung und Staubbelastung (staubarme 
Arbeitsverfahren, lüftungstechnische Maßnahmen)

 Einhaltung von Luftgrenzwerten, Minimierung der inhalativen Exposition   

 Ausbreiten von Gefahrstoffen auf unbelastete Bereiche verhindern   

 Verhindern von Haut- und Körperkontakt mit kontaminierten Materialien 
und Stäuben

9405.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Schutzziele
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1993

Putze, Fliesenkleber und
Spachtelmassen …

Besondere Schutzmaßnahmen 
nach TRGS 519

Basismaßnahmen gegen 
Quarzstaub (TRGS 559)

Putze, Fliesenkleber und 
Spachtelmassen …

Potenziell asbesthaltig 

Schutzmaßnahmen beim Bauen im 
Bestand

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 95

Abb.: BG BAU

Abtrag Fliesen / Fliesenkleber mit staubarmen 
Bearbeitungssystemen + Luftreiniger

niedriges 
Risiko

Bereich hohen Risikos
Gefahrenbereich 

Bereich mittleren Risikos
Maßnahmenbereich 

Akzeptanzkonzentration 
10.000 F/m³

Toleranzkonzentration 
100.000 F/m³

• Abbruchhammer mit 
Absaugung / Putzfräse 

• Einsatz Luftreiniger

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 96
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 Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht 
möglich, so sind die Staubablagerungen durch Feucht- oder 
Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch 
saugende Verfahren unter Verwendung geeigneter 
Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen.

 Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne Staub 
bindende Maßnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen 
mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.

Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber einatembaren Stäuben (Anhang I Nr. 2.3 
GefStoffV)  

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 9705.03.2025

Quelle: BG BAU
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Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber einatembaren Stäuben (Anhang I Nr. 2.3 
GefStoffV)  

 Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit einer
wirksamen Absaugung versehen sein, soweit nach dem Stand der Technik 
möglich 

 Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Bereiche verhindern, soweit dies 
nach dem Stand der Technik möglich ist

 Stäube an der Austritts- oder Entstehungsquelle möglichst vollständig 
erfassen und gefahrlos entsorgen. 

98Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025
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Basismaßnahmen
für staubarmes Arbeiten beim Bauen im 
Bestand

Stauberfassung
an Maschine

Luftreiniger

Wirksamer
Bau-Entstauber

Staubschutz-
wände

99Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand 05.03.2025

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU

Entstauber / Staubsauger

Staubklasse M (max. Durchlassgrad: < 0,1 %)

z.B. bei:
• Quarzstaub
• alter Mineralwolle
• Holzstaub

Staubklasse H (max. Durchlassgrad: < 0,005 %) 

z.B. bei:

• PAK

• PCP
• Asbest (nur mit Zusatzanforderungen für Asbest)

Seite 10005.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Abb.: BG BAU
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Handmaschinen mit Absaugung: Positivlisten 

10105.03.2025

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/staubarme-bearbeitungssysteme

Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

102

Luftreiniger – Ergänzung zur 
Absaugung an der Maschine

05.03.2025Gefahrstoffe beim Bauen im Bestand

Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU

Abb.: BG BAU

101

102



52

Schutzmaßnahmen (10.000 – 100.000 F/m3)

• bruch- und staubarme Arbeitsverfahren 

• Arbeiten in Innenräumen: 

• Staubdichte Abschottung der Arbeitsbereiche

• Zugang über Personenschleuse (mind. Ein-Kammer-
Schleuse) 

• Lufttechnische Maßnahmen (mind. 8-facher 
Luftwechsel / Stunde)

• Einsatz von PSA: Einwegschutzanzüge Typ 5/6, 
Schutzhandschuhe Kat. II (vollbeschichtet) und 
Atemschutzgeräte mit P2-Filter 

FFP-Masken: nur für kurzzeitig Arbeiten (< 2 Stunden / Schicht) geeignet
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Schutzmaßnahmen (> 100.000 F/m3) 

• Lufttechnische Maßnahmen mit kontrollierter Unterdruckhaltung

• Personenschleuse (4-Kammer-Schleuse) 

• Materialschleuse (2-Kammer-Schleuse)

• Einwegschutzanzüge Typ 5/6 und Atemschutzgeräte mit P3-
Filter,
in Arbeitsbereichen > 300.000 Fasern/m³ - gebläseunterstützte
Vollmasken

• vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen: Freimessung
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 staubarme Arbeitsverfahren (Entstauber der Staubklasse H) 

 Arbeiten in Innenräumen: 

 Staubdichte Abschottung der Arbeitsbereiche

 Schwarz-Weiß-Anlage

 Lufttechnische Maßnahmen (mind. 8-facher Luftwechsel pro Stunde, 
Staubklasse H)

 PSA
 Chemikalienschutzanzüge Typ 5/6, 

 Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk

 Halbmasken mit P3-Filter oder höherwertige Atemschutzgeräte (PCP)

 Halbmasken mit A1P3-Filter oder höherwertige Atemschutzgeräte (PCB)  
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Schutzmaßnahmen PAK, PCP, PCB 
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 Tätigkeiten im Freien mit Materialien, die ein geringes Staubfreisetzungspotenzial aufweisen (keine oder 
nur geringe sichtbare Staubentwicklung, z.B. Entfernen von Teerdachbahnen): Halbmasken mit P3-Filter 
oder höherwertige Atemschutzgeräte. Für kurzzeitige Tätigkeiten von maximal zwei Stunden pro Schicht 
können partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 benutzt werden.

 Tätigkeiten im Freien mit Materialien, die ein hohes Staubfreisetzungspotenzial aufweisen (deutlich 
sichtbare Staubentwicklung, z.B. Entfernen von Teerkork): Helme oder Hauben mit Gebläse und 
Partikelfilter der Klasse TH3P oder höherwertige Atemschutzgeräte.

 Tätigkeiten in Innenräumen mit Materialien, die ein geringes Staubfreisetzungspotenzial aufweisen 
(keine oder nur geringe sichtbare Staubentwicklung, z.B. Entfernen von Teerpappen): Helme oder Hauben 
mit Gebläse und Partikelfilter der Klasse TH3P oder höherwertige Atemschutzgeräte.

 Tätigkeiten in Innenräumen mit Materialien, die ein hohes Staubfreisetzungspotenzial aufweisen 
(deutlich sichtbare Staubentwicklung, z.B. Entfernen von teerhaltigen Klebstoffen, Teerkork): Vollmaske 
mit Kombinationsfilter A1P3 mit Gebläseunterstützung oder Isoliergeräte.

TRGS 551 Auswahl von Atemschutzgeräten bei ASI-
Arbeiten mit PAK-haltigen Materialien
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Kontakt: 
Dr. Thorsten Reinecke
Tel.: 0511 987 2597
Mail: thorsten.reinecke@bgbau.de
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Abb.: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / 
(c) BG BAU
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